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1. Grundlagen und Planungsverlauf 
 

Der Stadtrat von Hollfeld hat in seiner Sitzung vom xx.xx.2023 beschlossen, den 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan 39 "Höfen-West" aufzustellen. 
 
Das unterzeichnende Büro erhielt den Auftrag, den Bebauungsplan anzufertigen und in 
Absprache mit der Gemeinde das Aufstellungsverfahren durchzuführen. 
 
Die grünordnerische Fachplanung wird durch den Landschaftsarchitekten Wolfgang Sack, 
Bayreuth betreut und ist in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet. 
 
Der Plan erhält den Namen Bebauungsplan 39 Höfen-West“. Der Geltungsbereich liegt am 
westlichen Rand der Ortschaft Höfen. Es sollen Flächen für ein "Allgemeines Wohngebiet" 
(WA) gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen werden. Vorgesehen sind insgesamt 3 Baurechte 
mit einer jeweiligen maximalen 2-geschossigen Wohnhausbebauung. 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan wird im Rahmen der 29. Änderung im 
Parallelverfahren abgeändert. Die betroffenen Flächen werden bisher als 
landwirtschaftliche Flächen dargestellt und sollen zukünftig als Wohnbauflächen (W) 
dargestellt werden. 
 
Die gesetzliche Grundlage liefern das) in der novellierten Fassung vom 03.11.2017 sowie 
die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Die Fläche schließt direkt an im Zusammenhang bebaute Bauflächen an und die 
überbaubare Grundfläche liegt deutlich unter 10.000 qm. Ursprünglich war eine 
Klarstellungssatzung für den Ortsbereich von Höfen angedacht. 
 
Aufgrund der inzwischen erfolgten Rechtsprechungen und der vorgebrachten Hinweise des 
Landratsamtes und der Regierung von Oberfranken hat der Stadtrat von Hollfeld aber 
beschlossen, das Bebauungsplanverfahren über ein Regelverfahren nach Baugesetzbuch 
(BauGB) durchzuführen. Damit sind die Anwendung der Eingriffsregelung, die Erstellung 
eines Umweltberichtes und auch eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich. 
 
§ 11 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünord-
nungsplänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch (BauGB) 
regelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 15, 20 und 25 Fragen, die den GOP 
betreffen. Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des 
Umweltschutzes werden so in der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende 
Maßnahmen umgesetzt. 
 
 
Die Stadt Hollfeld hat sich mit dem aktuellen Bedarf für Wohnbauflächen beschäftigt. Im 
Bereich der südlichen Ortsteile des Stadtgebietes liegen keine, verfügbare Grundstücke für 
Wohnbebauung vor. Die Inanspruchnahme dieser Flächen für Wohnbauzwecke ist somit 
durch die örtliche Nachfrage nach frei verfügbarem Bauland begründet. Die Bauflächen 
sind ausschließlich für den örtlichen Bedarf bestimmt.  
 
Durch die Erstellung des Bebauungsplanes wird diese Nachfrage befriedigt und gleichzeitig 
sichergestellt, dass eine geordnete bauliche Entwicklung stattfindet. Die betrachtete 
Wohnbaufläche stellt eine sinnvolle Ortsabrundung und Erweiterung bereits bestehender 
Bebauung dar. 
 
 
 
 
 
 



2. Derzeitige örtliche Gegebenheiten 
 
Die Stadt Hollfeld liegt im Nordwesten des Landkreises Bayreuth, gehört zum 
Regierungsbezirk Oberfranken und liegt im südwestlichen Teil der Planungsregion 
Oberfranken-Ost (5). 
 
Hollfeld liegt inmitten der Zentren Bamberg, Bayreuth, Forchheim und Kulmbach. Im Zuge 
der Gebietsreform 1972 wurde die Kommune vom früheren Landkreis Ebermannstadt in 
den Landkreis Bayreuth umgegliedert. Durch die Eingemeindungen der Gebietsreform 
1972/1978 in Bayern wurde Hollfeld eine Stadt mit über 5.500 Einwohnern, wobei ca. 
2.700 Einwohner auf Hollfeld entfallen. 
 
Seit 2013 wurde Hollfeld zum Mittelzentrum aufgewertet. Gemeinsam mit den 
selbständigen Gemeinden Aufseß und Plankenfels bildet Hollfeld eine Verwaltungs-
gemeinschaft. Der Verwaltungssitz befindet sich in Hollfeld. Die Großgemeinde Hollfeld 
bilden die Stadt Holfeld selbst noch 20 weitere Orte: Drosendorf, Fernreuth, Freienfels, 
Gottelhof, Hainbach, Höfen, Kainach, Krögelstein, Loch, Moggendorf, Neidenstein, 
Pilgerndorf, Schönfeld, Stechendorf, Tiefenlesau, Treppendorf, Weiher, Welkendorf, 
Wiesentfels und Wohnsdorf. Der Gebietsumfang der Gemarkungsfläche beträgt insgesamt 
8.064 ha. 
 
Das Gebiet der Stadt Hollfeld ist Bestandteil des Naturparks Fränkische Schweiz – 
Veldensteiner Forst. Das Plangebiet liegt weder innerhalb des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebietes noch innerhalb der Schutzzone im Naturpark. 
 
Hollfeld ist 25 km von Bayreuth, 35 km von Bamberg und 80 km von Nürnberg entfernt. 
Höfen liegt etwa 2,5 km südlich von Hollfeld. 
 
An das überregionale Verkehrsnetz ist Hollfeld über die Anschlussstellen "Stadelhofen" oder 
"Schirradorf" der BAB A 70 (Bayreuth / Bamberg angeschlossen.  Zudem ist Hollfeld sehr 
gut durch die Bundesstraße 22 und den Staatsstraßen 2191, 2198 und 2281 erschlossen. 
Höfen liegt in Luftlinie ca. 0,5 km südlich der Staatsstraße 2291 zwischen Hollfeld und 
Plankenfels (St 2186). 
 
Einrichtungen für den täglichen Bedarf werden in der Stadt Hollfeld zur Verfügung gestellt. 
Die Einwohnerzahl ist in den letzten 5 Jahren im gesamten Stadtgebiet von Hollfeld leicht 
gesunken bzw. stagniert. In den letzten Jahrzehnten stagnierte in Hollfeld die Entwicklung 
der Wirtschaft und somit schlossen einige Gewerbebetriebe. Die Zahl der Auspendlerquote 
ist deshalb hoch. Die Anzahl der mittelständischen Handwerksbetriebe blieb konstant. 
Zuletzt konnte die Ansiedlung von Dienstleistungs- (Rechtsanwälte, Ärzte usw.) und 
Infrastruktureinrichtungen (Einkaufmärkte usw.) wieder erreicht werden. Durch die 
Ausweisung von Baugebieten in den 1990er Jahren konnte Hollfeld seine Bedeutung als 
Wohnstandort weiterhin festigen. 
 
1972 erfolgte durch die Errichtung einer Staatlichen Gesamtschule ein wichtiger Schritt zur 
Aufwertung der Zentralität der Stadt. Daneben besitzt Hollfeld 2 Kindergärten, einen mit 
Frühfördereinrichtungen, eine Grundschule, eine städtische Musikschule, eine 
Volkshochschule und die Stadtbücherei St. Gangolf, sowie ein Frei- und ein Hallenbad. 
 
Über das Städtebau-Förderungsprogramm wurde seit 1984 insbesondere der Altstadtkern 
von Hollfeld saniert. Dies brachte die städtebauliche Erneuerung des Marienplatzes sowie 
weiterer Straßenzüge und Plätze. Seit 2007 wird für die Stadt Hollfeld ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau West" 
erarbeitet.  
 
Über den VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) existieren regelmäßige 
Busverbindungen zwischen Hollfeld und Bayreuth sowie Hollfeld und Bamberg. Die 
Müllabfuhr wird vom Landkreis Bayreuth organisiert und durchgeführt. 
 



3. Beschaffenheit und Lage des Baugebietes 
 
Höfen liegt in direkten Talraum der Wiesent mit ca. 375 m ü. NN. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes grenzt im Osten an die bebaute Ortslage von Höfen an und liegt direkt 
an der Gemeindeverbindungsstraße nach Tiefenlesau an. Im Süden grenzt es an die freie 
Flur an. 
 
Folgende Grundstücke der Gemarkung Treppendorf liegen im Geltungsbereich: 
 
Flurnummern 396 (Gesamtfläche 4.185 m²) 
 
Das Plangebiet liegt etwa auf einer Höhe von 390 m ü. NN und fällt in nordöstliche 
Richtung. 
 
An der Oberfläche austretendes Wasser wurde nicht beobachtet. 
 
Baudenkmäler, Bodendenkmäler oder Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
 

4. Geplante bauliche Nutzung 
 
 
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasste Gebiet ist ca. 0,42 ha groß 
(Bruttobaufläche).  
 
Die Fläche teilt sich folgendermaßen auf: 
 
ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)  0,3550 ha 
DAVON PRIVATE GRÜNFLÄCHEN   0,0960 ha 
 

ÖFFENTLCHE GRÜNFLÄCHE   0,0635 ha 
 
GESAMTFLÄCHE    0,4185 ha 
 
Das Plangebiet wird als "Allgemeines Wohngebiet" (WA) nach § 4 BauNVO ausgewiesen; 
die zulässigen Nutzungen sind dort geregelt. Es ist eine maximal 2-geschossige 
Einzelhausbebauung geplant (I+D und II). Die Anzahl der Wohneinheiten wird je 
geplantem Gebäude auf maximal 2 begrenzt. 
 
Insgesamt werden 3 Baurechte ausgewiesen mit einer durchschnittlichen Bauplatzgröße 
von ca. 1.200 m² (einschließlich privater Grünflächen). 
 
Für alle Grundstücke ist eine offene Bauweise sowie eine Einzelhausbebauung zulässig.  
 
Die überbaubaren Flächen innerhalb des Plangebietes sind großzügig gefasst. Innerhalb 
dieser Baugrenzen können verschiedene Baukörper errichtet werden. 
 
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der 
Abstandsflächen die Regelungen des Art. 6 der BayBO; die durch die Baugrenzen 
ausgewiesene überbaubare Grundstücksfläche darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn 
die vorgeschriebenen Abstandsflächen (s. o.) eingehalten werden. 
 
Die zulässige Grund- und Geschossflächenzahl betragen 0,3 (GRZ) bzw. 0,6 (GFZ).  
 
Die maximal zulässigen Grund- und Geschossflächenzahlen gemäß BauNVO werden dabei 
eingehalten bzw. unterschritten.  
 
 



In den "Textlichen Festsetzungen" werden die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen 
vorgeschrieben: 
 
Die maximale traufseitige Wandhöhe beträgt 6,60 m. Gemessen wird von der 
Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie Außenkante Außenwand / OK 
Dachhaut. 
 
Die maximale Firsthöhe beträgt bei Satteldächern (SD) 10,00 m, bei Pultdächern (PD) 
beträgt diese 8,50 m. Gemessen ebenfalls von der fertigen Erdgeschossfuß-
bodenoberkante (EFOK) bis zum obersten Abschluss des Gebäudes. 
 
Im Plangebiet sind als Dachformen sind ausschließlich Sattel- oder Pultdächer zulässig. 
Diese können entweder als I+D (mit Kniestock) oder II errichtet werden Es sind dabei 
verschiedene Dachneigungen (abhängig der Bauweise) zulässig, solange die festgesetzten 
Trauf- und Firsthöhen eingehalten werden. 
 
Es sind alle Dacheindeckungen zulässig. Bei Dachdeckungen aus Metall sind nur dauerhaft 
beschichtete Materialien zulässig. Dacheindeckungen aus unbeschichtetem oder 
wasserwirtschaftlich ungeeignet beschichtetem Kupfer, Zink oder Blei sind nicht zulässig. 
 
Flachdächer (z. B. Garage/Carport) und flach geneigte Dächer sind zu begrünen und mit 
geeigneter Substratüberdeckungen auszubilden. Die kombinierte Nutzung mit Solar- 
und/oder Photovoltaikanlagen ist zulässig. Eine Dachbegrünung unterhalb von 
Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen ist nicht zwingend erforderlich. 
 
Zudem werden Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen als Dachaufbauten für den 
Eigenverbrauch vorgeschrieben. Hierbei sind auf mindestens 50 % der geeigneten 
Dachflächen solarenergetische Anlagen (zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Strom) 
zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Geeignet sind Dachflächen, die nach Süden, Süd-
Westen oder Westen ausgerichtet sind, soweit darauf die Installation solcher Anlagen 
technisch möglich ist. 
 
Grundlage dieser Festsetzung ist der Entschluss der Stadt Hollfeld im Rahmen ihrer 
Planungshoheit, zumal laut § 1 BauGB, Abs. 6 f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen sind. Ferner können 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) aus städtebaulichen Gründen "Gebiete, in denen bei der 
Errichtung von Gebäuden … bauliche oder sonstige technische Maßnahmen für die 
Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen", festgesetzt werden. 
Windkraftanlagen sind im Plangebiet nicht zulässig. 
 
Die Gesamtlänge von Gauben darf je Dachseite die Hälfte der Hauslänge nicht 
überschreiten. Der Mindestabstand der Gaube zur Giebelseite muss 1,50 m betragen. Bei 
einer Dachneigung von weniger als 30° sind keine Gauben zulässig. Dachterrassen sind 
zulässig. 
 
Hinsichtlich der Fassadengestaltung sind keine landschaftsbeeinträchtigenden Farben 
zulässig. Es wird angeregt, Fassaden zu begrünen. Festlegungen zu Kniestöcken und 
Firstrichtungen wurden nicht getroffen. 
 
Weiterhin ist die maximale Höhe der Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) in 
Abhängigkeit von Topografie vorgeschrieben: Hauseingänge und die Oberkante des 
fertigen Erdgeschossfußbodens (EFOK) darf maximal 50 cm über dem Niveau der 
Erschließungsstraße (Ortstraße bzw. Zufahrt über die öffentlichen Grünflächen) liegen. 
Bezugspunkt ist das höchste, im Zugangsbereich des Hauptgebäudes angrenzende 
Straßen- und Zufahrtsniveau.  
 
  



Im Rahmen einer hochwasserangepassten Bauweise müssen jedoch gleichzeitig 
Hauseingänge und die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (EFOK) mindestens 
25 cm über dem Niveau der Straße liegen, um das Eindringen von oberflächlich 
abfließendem Wasser in das Bauwerk dauerhaft zu verhindern. Bezugspunkt ist auch hier 
das höchste, im Zugangsbereich des Hauptgebäudes angrenzende Straßen- und 
Zufahrtsniveau.  
 
Garagen müssen innerhalb der mit Baugrenzen umfassten Flächen errichtet werden. 
Grenzgebäude müssen der BayBO entsprechen. Carports und Stellplätze können überall 
auf dem Grundstück errichtet werden.  
 
Stellplätze und Garagen wurden nicht eingetragen. Diese können überall auf dem 
Grundstück errichtet werden, soweit die Vorschriften der BayBO eingehalten werden. Für 
jede Wohneinheit sind 2 PKW-Stellplätze für Kraftfahrzeuge auf den Privatgrundstücken 
nachzuweisen. Die Nutzung der Fläche vor den Garagen (Stauraum) als Stellplatz ist nicht 
zulässig (amtlicher Leitsatz zu "Gefangenen Stellplätzen). 
 
Hinsichtlich der Geländeanpassung wurde festgelegt, dass das bestehende Gelände 
weitestgehend beizubehalten ist und durch Abgrabung oder Auffüllung nicht derart 
verändert werden darf, dass das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt wird. 
 
Überhöhte Terrassenaufschüttungen mit steilen Böschungen sind nicht zulässig. 
Veränderungen des natürlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschüttungen dürfen 
max. bis zu EFOK vorgenommen werden. 
 
Grundstückseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Die Höhe der Einfriedung 
einschließlich Sockel wird zum öffentlichen Straßenraum hin auf max. 1.50 m begrenzt. 
Dies gilt nicht für Hecken. Tore und Türen dürfen nicht zur Straße hin aufschlagen.  
 
Stützmauern mit einer Höhe von über 1.50 m werden nicht zugelassen. Soweit größere 
Höhendifferenzen > 1.50 m vorhanden sind, müssen diese hinter dem Zaun, der 
Stützmauer oder dem Straßenkörper als Böschungen ausgeführt werden. Besondere 
Regelungen für Einfriedungen und Bepflanzungen gelten bei Sichtdreiecken. Zwischen 
benachbarten Privatgrundstücken gelten hinsichtlich Einfriedungen die Regelungen gemäß 
BayBO. 
 
 

5. Grünordnung / Artenschutz / Eingriffsregelung 
 

Die Ausarbeitungen des Landschaftsarchitekten Wolfgang Sack sind auszugsweise hier 
übernommen. Weitere Einzelheiten, insbesondere Nachweise der Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung (Ermittlung des Ausgleichsbedarfes und Ausgleichsmaßnahmen) sind im 
beiliegenden Umweltbericht zusammengefasst. 
 
Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes: 
Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum „Fränkische Alb“ am westlichen Ortsrand 
von Höfen (Stadt Hollfeld), im Naturpark Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst in 
einem landwirtschaftlich geprägten Raum. Bestandsgrün ist im Baugebiet nicht vorhanden: 
 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Ermittlung des Ausgleichsbedarfes und der  
Maßnahmen: 
 
Allgemeines zur Eingriffsregelung: 
 
Die in Bayern seit 01.01.2001 in Kraft befindliche Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
nach § 21 Abs. 1 BNatSchG i.V. m. § 1a Abs. 3 BauGB ist beim vorliegenden B-Plan 
grundsätzlich anzuwenden. Da das Areal als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen wird, 
ist die Anwendung der Vereinfachten Vorgehensweise nicht möglich. 
Bewertung des Eingriffs und erforderliche Ausgleichsmaßnahmen: 



Im Geltungsbereich befinden sich aus naturschutzfachlicher Sicht keine hochwertigen und 
geschützten Flächen. Die überplante Fläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als 
Acker (= Kat 1, Gebiet geringer Bedeutung) genutzt. 
 
Gemäß dem alten Leitfaden Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft – 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” würde der erforderliche Ausgleich 1.260 m² (4.185 
m² x 0,3 = 1.256 m²) betragen. 
 
In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde kann der erforderliche Ausgleich in Form 
einer naturnahen Hecke (2-reihig) mit einer randlichen, ortstypischen Eingrünung der 
Bauparzellen stattfinden.  
 
Im Vergleich Bilanzierung nach BaykompV: Rein rechnerisch würde bei einer Hecken-Breite 
von 8 m die interne Ausgleichsfläche ca. 1.000 m² betragen. Nachdem durch die naturnahe 
Hecke (Mesophiles Gebüsch = 10 WP) die Ackerfläche (= 2 WP) mit 8 Wertpunkten 
aufgewertet wird, wäre auch nach der BaykompV der Eingriff (6.370 WP) mit der Hecke 
(8.000 WP) ausreichend ausgeglichen. 
 

Sträucher (Wildgehölze) zur Eingrünung: (2-reihige Hecke) 

Acer campestre    Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Cornus sanguinea   Hartriegel 
Corylus avellana   Hasel 
Crataegus monogyna   Weißdorn 
Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
Prunus avium     Wild-Kirsche 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rhamnus cartharticus   Echter Kreuzdorn 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 

 
Hinweis zur Pflanzung: 
 
Pflanzmaterial: Bäume, Sträucher grundsätzlich als autochthones Pflanzgut.  
 
Gehölze: Herkunftsgebiet 5.2 Fränkische Alb 
 
Die öffentliche Grünfläche darf nur im Umfang einer Zufahrt zum Grundstück in 
Abstimmung mit der Hollfeld befestigt und unterhalten werden. Ergänzend sind die 
öffentlichen Grünflächen gärtnerisch zu gestalten, dauerhaft gärtnerisch zu erhalten und, 
wo mit dem Nutzungszweck vereinbar, extensiv zu pflegen. 
 
Die Anlage von Steingärten ist nicht zulässig. 
 
Um zusätzliche Versiegelungen gering zu halten sind, wo mit dem Nutzungszweck 
vereinbar (insbesondere im Bereich von Stellplätzen, Wegen und Terrassen etc.), 
wasserdurch-lässige Beläge zu verwenden. 
 
Als weitere grünordnerische Maßnahme sind mehrere Pflanzgebote den jeweiligen 
Nutzungsflächen zugeordnet. 
 
Zur allg. Durchgrünung des Baugebietes ist zudem pro Baugrundstück ein hoch-
stämmiger, großkroniger Laub- bzw. Obstbaum zu pflanzen, gärtnerisch zu erhalten und 
bei Ausfall durch Neupflanzung zu ersetzen. Die planzeichnerisch dargestellten Pflanz-
standorte dienen als Hinweis und sind lagemäßig nicht bindend. Die Pflanzstandorte sind 
jedoch zur Eingrünung des Baukörpers zum öffentlichen Straßenraum zu orientieren.  



Folgende Mindestpflanzqualität ist für die Pflanzung zu beachten:  
 
Hochstamm, 2mal verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm, mit Ballen Innerhalb der 
öffentlichen Grünflächen sind zur Eingrünung des Straßenraumes und der Wegever-
bindungen hochstämmige, großkronige Laubbäume zu pflanzen, gärtnerisch zu erhalten 
und bei Ausfall durch Neupflanzung zu ersetzen.  
 
Die planzeichnerisch dargestellten Pflanzstandorte dienen als Hinweis und sind lagemäßig 
nicht bindend. Abweichungen von bis zu 5 m sind unter Beibehaltung des Begrünungs-
konzeptes zulässig.  
 
Folgende Mindestpflanzqualität ist für die Pflanzungen zu beachten: 
 
Hochstamm, 3mal verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm, mit Ballen Ergänzend zu den 
grünordnerischen Maßnahmen sind Artenschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks "Fränkische Schweiz – Veldensteiner 
Forst", jedoch außerhalb von Schutzzonen sowie weiterer Schutzgebietskategorien des 
Bundesnaturschutzgesetzes. 
 
Als Artenschutzmaßnahme sind Rodungen von Gehölzen gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
nur außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig, also nicht zwischen 1. März und 30. September. 
 
Bodendenkmäler oder Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt und eine maßgebliche 
Beeinträchtigung der im weiteren Umfeld liegenden Baudenkmäler ist nicht zu erwarten. 
 
 

6. Vorgesehene Erschließung 
 
6.1 Verkehr 
 
Das Plangebiet ist durch die vorhandene Ortsstraße (GVSHöfen – Tiefenlesau) erschlossen. 
Östlich des Plangebietes mündet diese in die Verbindungsstraße von Treppendorf nach 
Stechendorf parallel zur Wiesent mit Anbindung an das übergeordnete Straßennetz 
(Staatsstraße St 2191). 
 
6.2 Abwässer 
 
Die Abwasserbeseitigung in Höfen erfolgt über die öffentliche Kanalisation. Das Schmutz-
wasser des geplanten Baugebietes wird im Trennsystem entwässert. Die Abwässer werden 
in die vollbiologische Kläranlage Hollfeld abgeleitet, deren Dimensionierung ausreichend 
ist. 
 
Versickerung und Oberflächenwässer 
 
Niederschlagswasser von versiegelten Flächen darf nicht oberflächig auf Verkehrsflächen 
oder angrenzende Nachbargrundstücke abgeleitet werden.  
 
Für die anfallende Dachentwässerung werden zum Rückhalt des Regenwassers (Garten-
bewässerung, Grauwassernutzung) Zisternen mit einer Größe von mindestens 5 m³ 
verbindlich vorgeschrieben. 
 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung sind das DWA-Merkblatt M 153 
(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) das DWA Arbeitsblatt A 102 
(Regenwasserabflüsse) sowie die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose 
Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung – NWFreiV) zu beachten. 
 
 



6.3 Wasserversorgung 
 
Das Baugebiet wird an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Druck und 
Dargebot sind ausreichend. Eine Wasserleitung befindet sich derzeit im Straßen- und 
Seitenbereich (öffentliche Grünfläche). Betreiber ist der Wasserzweckverband 
"Juragruppe". Dadurch wird die Wasserversorgung auch für das geplante Neubaugebiet 
gewährleistet und die erforderliche Löschwasserentnahme gesichert. 
 
6.4 Sonstige Versorgungseinrichtungen 
 
Hollfeld wird durch die Bayernwerk Netz GmbH mit Strom versorgt und ist durch die 
Deutsche Telekom AG an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen. 
 
 

7. Immissionsschutz 
 
7.1 Immissionen durch Verkehrslärm 
 
Etwa mehr als 500 m östlich des Plangebietes verläuft die Staatsstraße St 2191. 
Verkehrslärm daraus ist nicht zu erwarten. 
 
Aufgrund der niedrigen täglichen Verkehrsstärken der Gemeindestraße sind in 
Zusammenhang mit der innerörtlichen Lage (Geschwindigkeit v = 50 km/h, z. T. 
abschirmende Bebauung, Böschung und Eingrünung) für das Allgemeine Wohngebiet tags 
und nachts keine schalltechnisch negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
7.2 Immissionen durch die Landwirtschaft 
 
Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben kann es auch bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen (Geruch, Staub, Lärm) kommen. In den 
"Textlichen Festsetzungen" wurde ein Hinweis aufgenommen, dass diese Belästigungen in 
der Regel hinzunehmen sind. 
 
7.3 Immissionen durch haustechnische Anlagen 
 
Der Beurteilungspegel der durch den Betrieb haustechnischer Anlagen (z. B. Klimageräte, 
Abluftanlagen, Wärmepumpen) hervorgerufenen Geräusche darf am maßgeblichen 
Immissionsort im Hinblick auf die Summenwirkung mit bereits bestehenden bzw. noch zu 
errichtenden weiteren haustechnischen Anlagen die um 6 dB(A) reduzierten in der 
Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm) unter Nr. 
6.1d für ein allgemeines Wohngebiet festgesetzten Immissionsrichtwerte für den Tag (6.00 
bis 22.00 Uhr) von 49 dB(A) und für die Nacht (lauteste Nachstunde zwischen 22.00 und 
6.00 Uhr) von 34 dB(A) nicht überschreiten. Zudem dürfen die Anlagen nicht tiefenfrequent 
i. S. d. Nr. 7.3 der TA Lärm sein. 
 
Der Nachweis über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwertanteile und der 
tiefenfrequenten Geräuschanteile obliegt den jeweiligen Bauherren und sollte im 
Bedarfsfall durch Vorlage einer Herstellerbescheinigung oder durch Vorlage eines 
schalltechnischen Nachweises erbracht werden. 
 
Als maßgeblicher Immissionsort gelten die Baulinien bzw. Baugrenzen, die innerhalb des 
Geltungsbereichs eines Bebauungsplans für schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 (z. B. 
Wohn- und Schlafräume) festgesetzt sind. Ansonsten liegt im Gebäudebestand der 
maßgebliche Immissionsort 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen 
Raumes.  
 
Entsprechende Hinweise sind Bestandteil der Verbindlichen Festsetzungen unter Punkt C. 
 
 



8. Beteiligte Fachstellen  
 
8.1 Regierung von Oberfranken 95420 Bayreuth 
8.2 Landratsamt Bayreuth 95440 Bayreuth 
8.3 Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost 95015 Hof 
8.4 Wasserwirtschaftsamt Hof 95030 Hof 
8.5 Staatliches Bauamt Bayreuth, Abt. Straßenbau 95420 Bayreuth 
8.6 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 95444 Bayreuth 
8.7 Amt für Landwirtschaft und Forsten 95447 Bayreuth 
8.8 Amt für Ländliche Entwicklung 96047 Bamberg 
8.9 Bayernwerk Netz GmbH - Kundencenter Kulmbach 95326 Kulmbach 
8.10 Stadtwerke Hollfeld 96142 Hollfeld 
8.11 Deutsche Telekom Technik GmbH 95448 Bayreuth 
8.12 Kabel Deutschland GmbH 90449 Nürnberg 
8.13 Vodafone GmbH 40549 Düsseldorf 
8.14 Telefónica Germany GmbH & Co OHG 80992 München 
8.15 Zweckverband zur Wasserversorgung der Jura-Gruppe 91257 Pegnitz 
8.16 Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Süd 80339 München 
8.17 Reg. v. Oberfranken - Bergamt Nordbayern 95444 Bayreuth 
8.18 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q 80539 München 
8.19 Bayerischer Bauernverband 95447 Bayreuth 
8.20 BUND Naturschutz in Bayern e.V. 96047 Bamberg 
8.21 Landesbund für Vogelschutz i. Bayern (LBV) e.V. 91161 Hilpoltstein 
8.22 Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern 90411 Nürnberg 
8.23 Naturpark Veldensteiner Forst - Fränkische Schweiz 91278 Pottenstein 
8.24 Kreisjugendring 95448 Bayreuth 
8.25 Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach 95445 Bayreuth 
8.26 Kommandant Freiwillige Feuerwehr Höfen 96142 Hollfeld 
8.27 Kreisbrandrat des Landkreises Bayreuth 95466 Weidenberg 
8.28 Kreisheimatpfleger - Dipl.-Ing. Architekt Berthold Just 95463 Bindlach 
8.29 Stadtheimatpfleger - Hr. Günther Hofmann 96142 Hollfeld 
8.30 Gemeinde Aufseß 91347 Aufseß 
8.31 Gemeinde Königsfeld 96167 Königsfeld 
8.32 Gemeinde Mistelgau 95490 Mistelgau 
8.33 Gemeinde Plankenfels 95515 Plankenfels 
8.34 Gemeinde Stadelhofen 96187 Stadelhofen 
8.37 Markt Thurnau 95349 Thurnau 
8.36 Markt Wonsees 96197 Wonsees 
 
Der Verfahrensablauf wird im Nachtrag festgehalten.  
 
Die Stellungnahmen der Fachbehörden und ihre Behandlung im Stadtrat sind der 
Verfahrensakte zu entnehmen. 
 
 
Aufgestellt: Bayreuth, 21.11.2023 
 


